17. JUNI 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf das abgeleitete Aufenthaltsrecht für Elternteile begleiteter Minderjähriger mit internationalem Schutz


(Belgisches Staatsblatt vom 27. März 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


17. JUNI 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf das abgeleitete Aufenthaltsrecht für Elternteile begleiteter Minderjähriger mit internationalem Schutz


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund der Verfassung, des Artikels 108;

	Aufgrund des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, der Artikel 10, 11, 12 und 12bis;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 15. Mai 2024;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 26. Mai 2024;

	Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat beim Staatsrat eingereicht worden ist;

	In der Erwägung, dass der Antrag auf Begutachtung unter der Nummer 76.602/4 in die Liste der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates eingetragen worden ist;

	Aufgrund des Beschlusses der Gesetzgebungsabteilung vom 28. Mai 2024 in Anwendung von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, binnen der gesetzten Frist kein Gutachten abzugeben;

	Auf Vorschlag der Ministerin des Innern und der Staatssekretärin für Asyl und Migration


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - In den Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird ein Artikel 26/1/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"§ 1 - Ausländer, die sich bei der Gemeindebehörde ihres Wohnorts melden und erklären, sich in der in den Artikeln 10 § 1 Absatz 1 Nr. 8 und 12bis § 1 Absatz 2 Nr. 5 des Gesetzes vorgesehenen Situation zu befinden, legen zur Unterstützung dieses Antrags folgende Dokumente vor:

	1. einen gültigen Pass,

	2. Dokumente zur Bescheinigung, dass sie die an ihren Aufenthalt gestellten Bedingungen erfüllen,

	3. einen Auszug aus dem Strafregister.

	§ 2 - Legen Ausländer bei der Einreichung ihres Antrags alle erforderlichen Dokumente vor, händigt ihnen der Bürgermeister oder sein Beauftragter eine Bescheinigung über den Empfang ihres Antrags aus, die dem Muster in Anlage 15bis entspricht. Der Antrag und eine Kopie der Anlage 15bis werden dem Minister oder seinem Beauftragten unverzüglich übermittelt.

	Im Hinblick auf eine eventuelle Eintragung eines Ausländers ins Fremdenregister lässt der Bürgermeister oder sein Beauftragter eine Überprüfung des Wohnorts durchführen. Ergibt die Überprüfung des tatsächlichen Wohnorts, dass der Ausländer in der Gemeinde wohnt, wird er in das Fremdenregister eingetragen und erhält er eine Registrierungsbescheinigung gemäß dem Muster in Anlage 4. Diese Registrierungsbescheinigung läuft neun Monate nach Ausstellung der vorerwähnten Empfangsbescheinigung ab.

[bookmark: _Hlk190437899]	Legen Ausländer bei der Einreichung ihres Antrags jedoch nicht alle erforderlichen Dokumente vor, berücksichtigt der Bürgermeister oder sein Beauftragter den Antrag nicht und notifiziert er ihnen diesen Beschluss durch Aushändigung eines Dokuments, das dem Muster in Anlage 15ter entspricht. Eine Kopie dieses Dokuments wird dem Minister oder seinem Beauftragten unverzüglich übermittelt.

	§ 3 - Der Minister oder sein Beauftragter beschließt über den Antrag auf Aufenthaltszulassung schnellstmöglich und spätestens neun Monate nach Ausstellung der in § 2 Absatz 1 erwähnten Empfangsbestätigung. Der Beschluss wird unter Berücksichtigung aller Elemente der Akte und des Kindeswohls getroffen.

	In Ausnahmefällen aufgrund der Komplexität der Antragsprüfung kann der Minister oder sein Beauftragter diese Frist zweimal um drei Monate verlängern. Dies geschieht durch einen mit Gründen versehenen Beschluss, der dem Antragsteller notifiziert wird. Beschließt der Minister oder sein Beauftragter, die in Absatz 1 erwähnte Frist zu verlängern, händigt der Bürgermeister oder sein Beauftragter dem Ausländer eine Kopie dieses Beschlusses aus und verlängert er seine Registrierungsbescheinigung um drei Monate ab dem Datum ihres Ablaufs.

	§ 4 - Im Fall eines günstigen Beschlusses des Ministers oder seines Beauftragten oder wenn dem Bürgermeister oder seinem Beauftragten innerhalb der in § 3 erwähnten und gegebenenfalls verlängerten Frist kein Beschluss notifiziert wird, stellt der Bürgermeister oder sein Beauftragter dem Ausländer einen Aufenthaltstitel gemäß dem Muster in Anlage 6 aus. Die Registrierungsbescheinigung wird gegebenenfalls bis zur Erteilung dieses Aufenthaltstitels verlängert.


	Beschließt der Minister oder sein Beauftragter, dass einem Ausländer der Aufenthalt auf dem Staatsgebiet des Königreichs nicht gestattet ist, lehnt er den Antrag ab und stellt ihm gegebenenfalls die Anweisung das Staatsgebiet binnen einer bestimmten Frist zu verlassen aus. Der Bürgermeister oder sein Beauftragter notifiziert ihm diese beiden Beschlüsse durch Aushändigung eines Dokuments, das dem Muster in Anlage 14 entspricht."


	Art. 2 - Anlage 15bis zu demselben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 15. August 2012, wird durch Anlage 1 zu vorliegendem Erlass ersetzt.


	Art. 3 - Anlage 15ter zu demselben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 15. August 2012, wird durch Anlage 2 zu vorliegendem Erlass ersetzt.


	Art. 4 - Anlage 15quinquies zu demselben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 27. November 2022, wird durch Anlage 3 zu vorliegendem Erlass ersetzt.


	Art. 5 - Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 17. Juni 2024


PHILIPPE


Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Die Staatssekretärin für Asyl und Migration
N. DE MOOR


Anlage 1

Anlage 15bis zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

	KÖNIGREICH BELGIEN
PROVINZ:
BEZIRK:
GEMEINDE:
AKZ.:
	Anlage 15bis



BESCHEINIGUNG ÜBER DEN EMPFANG EINES ANTRAGS AUF AUFENTHALTSZULASSUNG

ausgestellt in Anwendung von Artikel 12bis §§ 3, 3bis oder 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und der Artikel 26 § 1 Absatz 2, 26/1 § 2 Absatz 1 oder 26/1/1 § 2 Absatz 1[footnoteRef:1] des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern [1:  Unzutreffendes streichen.] 


	Name:
		

	Vorname(n):
		

	Staatsangehörigkeit:
		

	Geburtsdatum:
		

	Geburtsort:
		

	Erkennungsnummer des Nationalregisters:[footnoteRef:2] [2:  Nur ausfüllen, wenn der/die Ausländer(in) über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

		

	Wohnhaft in / Laut eigenen Angaben wohnhaft in:
		
	
	



ist am ................................... (Tag/Monat/Jahr) bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um in Anwendung der Artikel 10 und 12bis § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in seiner Eigenschaft als Familienmitglied eines Ausländers / einer Ausländerin, der/die über ein unbefristetes Aufenthaltsrecht verfügt, oder eines Ausländers / einer Ausländerin, dem/der der Aufenthalt im Königreich entweder als Begünstigte(r) eines internationalen Schutzstatus oder gemäß Artikel 57/45 erlaubt ist, einen Aufenthaltsantrag einzureichen als:

· Ehepartner(in) (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4),
· Lebenspartner(in) im Rahmen einer Partnerschaft, die einer Ehe gleichgesetzt ist (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4),
· Lebenspartner(in) im Rahmen einer einem Gesetz entsprechend registrierten Partnerschaft (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 5),
· minderjähriges unverheiratetes Kind (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4 oder 5),
· volljähriges unverheiratetes Kind mit einer Behinderung (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 6),
· Mutter oder Vater eines/einer minderjährigen Ausländers/Ausländerin, dem/der der Aufenthalt im Königreich als Begünstigte(r) eines internationalen Schutzstatus erlaubt ist (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 7 oder 8),
· Mutter oder Vater eines/einer minderjährigen Ausländers/Ausländerin, dem/der der Aufenthalt im Königreich gemäß Artikel 57/45 erlaubt ist (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 7).

von: 	
	[footnoteRef:3] [3:  Identität und Erkennungsnummer des Nationalregisters der Person angeben, durch die das Recht auf Familienzusammenführung begründet wird.] 




Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung und ist nur als Begleitdokument des nationalen Identitätsdokuments des Inhabers/der Inhaberin gültig.

Ausgestellt in ................................... am ................................

Der Bürgermeister oder sein Stellvertreter	Unterschrift des/der Betreffenden

Stempel

Anlage 2

Anlage 15ter zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern


	KÖNIGREICH BELGIEN
PROVINZ:
BEZIRK:
GEMEINDE:
AKZ.:
	Anlage 15ter



VORDERSEITE

BESCHLUSS ZUR NICHTBERÜCKSICHTIGUNG EINES ANTRAGS AUF AUFENTHALTSZULASSUNG


aufgrund von Artikel 12bis §§ 3, 3bis oder 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und der Artikel 26 § 1 Absatz 3, 26/1 § 1 Absatz 3 oder 26/1/1 § 2 Absatz 3[footnoteRef:4] des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern [4:  Unzutreffendes streichen.] 


[bookmark: _Hlk190341607]Name:		
Vorname(n):		
Geburtsdatum:		
Geburtsort:		
Erkennungsnummer des Nationalregisters:[footnoteRef:5]		 [5:  Nur ausfüllen, wenn der/die Ausländer(in) über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

Wohnhaft in / Laut eigenen Angaben wohnhaft in:		

ist am ................................... (Tag/Monat/Jahr) bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um in Anwendung der Artikel 10 und 12bis § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern einen Aufenthaltsantrag einzureichen.


Dieser Antrag wird nicht berücksichtigt und nicht an den Minister oder seinen Beauftragten übermittelt, weil der/die Ausländer(in) zur Unterstützung seines/ihres Antrags nicht alle in den Artikeln 10 §§ 1 bis 3 und 12bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern oder in den Artikeln 26 § 1 Absatz 1, 26/1 § 1 Absatz 1 oder 26/1/1 § 1 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern erwähnten Dokumente vorlegt, nämlich:

	
	
	
	[footnoteRef:6] [6:  Fehlende Dokumente angeben.] 





VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.


Ausgestellt in ................................... am ................................

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Stempel



RÜCKSEITE

NOTIFIZIERUNGSURKUNDE


Im Jahre		,	am		
hat der/die Unterzeichnete		[footnoteRef:7] [7:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.] 

wohnhaft in		
Herrn/Frau		
geboren in			am		


den Beschluss zur Nichtberücksichtigung des Antrags auf Aufenthaltszulassung notifiziert, den der/die Betreffende in Anwendung der Artikel 10 und 12bis § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern eingereicht hat.


Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt. Die Klage wird beim Rat per Einschreiben oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches beschrieben, an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, Rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage nicht ausgesetzt.



VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.



Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.

Unterschrift des Ausländers / der Ausländerin	Unterschrift der Behörde







Anlage 3

Anlage 15quinquies zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern


	KÖNIGREICH BELGIEN
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN, AUSSENHANDEL UND ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT
AKZ.:
	Anlage 15quinquies



BESCHEINIGUNG ÜBER DIE EINREICHUNG EINES ANTRAGS AUF AUFENTHALTSZULASSUNG 
ODER AUF AUFENTHALTSERLAUBNIS VON MEHR ALS DREI MONATEN

ausgestellt in Anwendung der Artikel 10ter § 1 und 12bis § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 25/3 § 1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

Name:		
Vorname(n):		
Staatsangehörigkeit:		
Geburtsdatum:		
Geburtsort:		

ist am ..................................... (TT/MM/JJJJ) bei der belgischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung von ...................................... vorstellig geworden, um in Anwendung der Artikel 10, 10bis, 10ter und 12bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern einen Aufenthaltsantrag einzureichen als:[footnoteRef:8]1 [8: 1 Zutreffendes ankreuzen.] 


· Ausländer(in), dessen/deren Aufenthaltsrecht durch einen internationalen Vertrag, durch Gesetz oder durch einen Königlichen Erlass anerkannt ist (Artikel 10 § 1 Nr. 1),
· Ausländer(in), der/die die gesetzlichen Bedingungen erfüllt, um die belgische Staatsangehörigkeit durch Option zu erwerben oder um diese Staatsangehörigkeit wiederzuerlangen (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 2),
· Frau, die durch ihre Heirat oder dadurch, dass ihr Ehemann eine fremde Staatsangehörigkeit erworben hat, die belgische Staatsangehörigkeit verloren hat (Artikel 10 § 1 Nr. 3),
· Ehepartner(in) oder Lebenspartner(in) im Rahmen einer Partnerschaft, die einer Ehe gleichgesetzt ist (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4),
· Lebenspartner(in) im Rahmen einer einem Gesetz entsprechend registrierten Partnerschaft (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 5),
· minderjähriges unverheiratetes Kind (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4 oder 5),
· volljähriges unverheiratetes Kind mit einer Behinderung (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 6),
· Mutter oder Vater eines/einer minderjährigen Ausländers/Ausländerin, dem/der der Aufenthalt im Königreich als Begünstigte(r) eines internationalen Schutzstatus erlaubt wurde (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 7 oder 8),
· Mutter oder Vater eines/einer minderjährigen Ausländers/Ausländerin, dem/der der Aufenthalt im Königreich gemäß Artikel 57/45 erlaubt wurde (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 7),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen, der/die sich als Student(in) im Königreich aufhält (Artikel 10bis § 1),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen, dem/der der Aufenthalt für begrenzte Dauer erlaubt ist (Artikel 10bis § 2),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen, der/die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union die Rechtsstellung eines/einer langfristig Aufenthaltsberechtigten besitzt (Artikel 10bis § 3),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen, der/die Inhaber(in) einer Blauen Karte EU ist (Artikel 10bis § 4),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen in der Eigenschaft eines/einer unternehmensintern transferierten Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin (Artikel 10bis § 5),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen in der Eigenschaft eines/einer unternehmensintern transferierten Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin im Rahmen einer langfristigen Mobilität (Artikel 10bis § 5),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen in der Eigenschaft eines Forschers / einer Forscherin (Artikel 10bis § 6),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen in der Eigenschaft eines Forschers / einer Forscherin im Rahmen einer langfristigen Mobilität (Artikel 10bis § 6).


Ausgestellt in ................................... am ................................


	Stempel
	Der Vertreter der belgischen diplomatischen bzw. konsularischen Mission oder sein Beauftragter




Unterschrift des/der Betreffende


